
 

 

EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU (WEEE)           
                       

ElektroG3 Kundeninformation 

 

Sehr geehrte Kunden und Partner, 

die europäische Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Waste Electrical & Electronical Equipment) und das deutsche 
Elektrogesetz ElektroG3 regeln die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.  
 
Die von der esitron-electronic GmbH hergestellten Geräte:  
➢ erfüllen keine eigenständige Funktion im Sinne des Elektrogesetzes  
➢ sind nicht für eine Verwendung oder den Einbau durch Endnutzer (private Haushalte)  
     vorgesehen  
➢ ihr Einbau kann grundsätzlich nicht ohne großen technischen Aufwand, wenn auch von  
     technisch dazu befähigten Personen, erfolgen  
➢ sind integrativer Bestandteil einer Maschine und werden als Bauteil gesehen  
➢ erhalten ihre Funktion erst durch die Verbindung / Einbau im Endgerät.  
 
Daraus ergibt sich für die esitron-electronic GmbH weder eine Registrierungs- noch Kennzeichnungspflicht 
nach der europäischen Richtlinie 2012/19/EU (WEEE).  
Die esitron-electronic GmbH erklärt sich bereit, die von ihr hergestellten und vertriebenen Produkte nach 
vorheriger Absprache (evtl. kostenpflichtig) zurückzunehmen und einer fachgerechten Entsorgung 
zuzuführen.  
 
Kunden der esitron-electronic GmbH, die Geräte im Sinne der WEEE herstellen  
➢ werden im Sinne der WEEE unterstützt  
➢ erhalten auf Anforderung eine Kennzeichnung nach Anhang IX (Mülltonnensymbol)  
➢ sind für die Registrierung ihrer Produkte im Sinne der WEEE alleinverantwortlich.  
 
 
Wir hoffen, dass diese Erklärung die von Ihnen gewünschten Informationen enthält, und bedanken uns für 
Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.  
 
 
Friedrichshafen, den 01.02.2024  
 
 
 
Dennis Raiser  
(Geschäftsführer) 
esitron-electronic GmbH 
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